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Besten Dank für das uns im Jahr 2010 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten 

und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
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Steuerliche Gesetzesinitiativen der Bundesregierung

1.	 Jahressteuergesetz 2010 

Im Verlauf des Jahres 2009 ergab sich in vielen Bereichen 
des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Gesetzge-
bungsbedarf, der wegen des Endes der 16. Legislaturperiode in 
der zweiten Jahreshälfte 2009 nicht mehr umgesetzt werden 
konnte. Das Jahressteuergesetz 2010 (JStG) greift diesen Ge-
setzgebungsbedarf auf und ergänzt ihn um weitere zwischen-
zeitlich erforderlich gewordene Maßnahmen. Es enthält eine 
Vielzahl thematisch nicht verbundener Einzelmaßnahmen. 
Inhaltlich hervorzuheben sind u. a. folgende steuerliche Rege-
lungen bzw. Regelungsbereiche:

•	 Verluste bei Veräußerung von Gegenständen des täg-
lichen Gebrauchs: Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil 
vom 22.4.2008 entschieden, dass der Gewinn aus der 
Veräußerung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs 
innerhalb eines Jahres nach Anschaffung steuerlich als 
Einkünfte anzusetzen ist. Bei der Veräußerung von Gegen-
ständen des täglichen Gebrauchs wie z. B. eines Pkw wer-
den jedoch regelmäßig Verluste erzielt. Der Gesetzgeber 
will derartige typische – nicht mit Einkünfteerzielungs-
absicht getätigte – Verlustgeschäfte nicht mehr steuer-
rechtlich wirksam werden lassen. Der Veräußerer hat nur 
in Ausnahmefällen, z. B. bei der Veräußerung von Antiqui-
täten, Kunstgegenständen und Oldtimern, die Erwartung, 
kurzfristig Gewinne zu erzielen. Da Gebrauchsgegenstän-
de regelmäßig mit dem Ziel der Nutzung und nicht mit 
dem Ziel der gewinnbringenden Veräußerung angeschafft 
werden, stellt der Gesetzgeber nunmehr klar, dass die Ver-
äußerung derartiger Gegenstände nicht steuerbar ist.

•	 Häusliches Arbeitszimmer: Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hatte mit Beschluss vom 6.7.2010 entschieden, 
dass die steuerliche Regelung zum Arbeitszimmer gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt, soweit die Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch dann 
von der steuerlichen Berücksichtigung ausgeschlossen 
sind, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Der Gesetz-
geber wurde verpflichtet, rückwirkend auf den 1.1.2007 
durch Neufassung des EStG den verfassungswidrigen Zu-
stand zu beseitigen
Mit dem JStG 2010 sollen die Vorgaben des BVerfG um-
setzt werden, indem es die bis 2006 teilweise geltende 
Rechtslage wieder herstellt. Danach wird der Abzug von 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten in Höhe von bis 
zu 1.250 € wieder zugelassen, wenn kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. 

•	 Haushaltsnahe Dienstleistungen – öffentlich geförderte 
Maßnahmen: Steuerpflichtige können für die Inanspruch-
nahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Er-
haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf Antrag 
eine Steuerermäßigung als Abzug von der Steuerschuld 
in Höhe von 20 % ihrer Aufwendungen, höchstens 1.200 
€ im Jahr, in Anspruch nehmen. Die Steuerermäßigung 
gilt nur für Arbeitskosten. Dies gilt nicht für Maßnah-
men, die nach dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm 
der KfW durch zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie 
Zuschüsse gefördert werden, um eine Doppelförderung zu 
vermeiden. Der Ausschluss der Doppelförderung soll auf 

weitere Förderprogramme ausgeweitet werden, wie z. B. 
„Altersgerecht umbauen“ oder zur Förderung energeti-
scher Renovierung, Erhaltung und Modernisierung sowie 
vergleichbare Förderprogramme der Länder. Die Änderung 
ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2011 geleistete 
Aufwendungen anzuwenden, soweit die den Aufwendun-
gen zugrunde liegenden Leistungen nach dem 31.12.2010 
erbracht worden sind.

•	 Zinsen auf Einkommensteuererstattungen: Mit Urteil 
vom 15.6.2010 hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass gesetzliche Zinsen, die das Finanzamt aufgrund von 
Einkommensteuererstattungen an den Steuerpflichtigen 
zahlt (sog. Erstattungszinsen) nicht der Einkommensteu-
er unterliegen und damit seine frühere Rechtsprechung 
teilweise geändert. Durch eine Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes im Rahmen des JStG werden die sog. 
Erstattungszinsen wieder versteuert. Inwieweit diese Re-
gelung auf Dauer Bestand haben wird, ist in der Fachwelt 
jedoch umstritten.

•	 Verlustverrechnung bei privaten Veräußerungsgeschäf-
ten: Es wird gesetzlich klargestellt, dass die Verluste aus 
Grundstücksverkäufen und Veräußerungen von anderen 
Wirtschaftsgütern, die keine Wertpapiere sind, die ab dem 
1.1.2009 entstanden sind, keine Altverluste darstellen und 
somit nicht mit Gewinnen aus Wertpapiergeschäften ver-
rechnet werden können.

•	 Nachträglich erklärte Verluste: Die Besteuerungsgrund-
lagen sollen bei der Feststellung des verbleibenden Ver-
lustvortrags nur in dem Umfang berücksichtigt werden 
können, in dem sie auch bei der Steuerfestsetzung zu-
grunde gelegt wurden. Nach der neuesten Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs ist ein verbleibender Verlustvortrag 
auch dann erstmals gesondert festzustellen, wenn der 
Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr 
zwar bestandskräftig ist, aber keine nicht ausgeglichenen 
negativen Einkünfte berücksichtigt worden sind.

•	 Versteuerung von außerordentlichen Einkünften: Durch 
das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabi-
lität in Deutschland wurde der Eingangssteuersatz auf 
14  % ab dem Veranlagungszeitraum 2009 gesenkt. Mit 
der Neuregelung wird sichergestellt, dass ermäßigt zu be-
steuernde Einkünfte mindestens dem Eingangssteuersatz 
unterworfen werden.

•	 	Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlust: Nach dem sog. 
Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfah-
ren) sind Erträge und auch Veräußerungsgewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur 
zur Hälfte (seit 2009 zu 60 %) steuerpflichtig. Wird dem-
nach nur ein Teil steuerlich berücksichtigt, ist der jeweils 
andere Teil der Einnahmen steuerfrei. 
Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs vom 25.6.2009 gilt das Halb
einkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen 
angefallen sind. Das grundlegend Neue an dieser Ent-
scheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungs-
verlust in diesem Falle in vollem Umfang steuerlich ab-
ziehbar sein muss. 
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Der Gesetzgeber beabsichtigt, die frühere - dem Urteil 
entgegenstehende – Verwaltungsauffassung im JStG 2010 
durch eine gesetzliche Änderung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2011 festzuschreiben.

•	 Umsatzsteuer: Anpassungen des Umsatzsteuergesetzes 
an EU-Recht und aktuelle Entwicklungen (z. B. Bekämp-
fung des Umsatzsteuerbetrugs bei der Einfuhr).

•	 Vorsteuerabzug bei privat bzw. geschäftlich genutzten 
Grundstücken – Abschaffung der sog. Seeling-Recht-
sprechung: Das Zuordnungswahlrecht des Unternehmers, 
gemischt genutzte Grundstücke, also Grundstücke, die 
sowohl für unternehmerische Zwecke als auch für Zwe-
cke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für 
den privaten Bedarf des Personals verwendet werden, im 
vollen Umfang seinem Unternehmen zuzuordnen, bleibt 
unberührt. Die Neuregelung stellt einen neuen Vorsteu-
erausschlusstatbestand dar. Danach ist die Steuer im Zu-
sammenhang mit einem Grundstück vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf die Verwendung des 
Grundstücks für Zwecke des Unternehmens entfällt. Dem 
Vorsteuerausschluss unterliegen auch die wesentlichen 
Bestandteile des Grundstücks, z. B. Gebäude. Hiervon un-
berührt bleiben Gegenstände, die umsatzsteuerlich keine 
Bestandteile des Grundstücks oder Gebäudes sind (z. B. 
Fotovoltaikanlage). Die Änderungen sind nicht anzuwen-
den auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 1.1.2011 fertiggestellt oder 
angeschafft worden sind.

•	 Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers: Die Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers wird auf steuerpflichtige Lieferungen von 
Industrieschrott, Altmetallen und sonstigen Abfallstof-
fen und auf die steuerpflichtige Reinigung von Gebäu-
den und Gebäudeteilen erweitert. Unter die genannten 
Umsätze fällt insbesondere die Reinigung von Gebäuden 
einschließlich Hausfassadenreinigung, von Räumen und 
von Inventar, einschließlich Fensterreinigung. Bei derar-
tigen Lieferungen und Leistungen an einen Unternehmer, 
der selbst derartige Lieferungen oder Leistungen erbringt, 
schuldet nicht (mehr) der leistende Unternehmer, sondern 
der Leistungsempfänger die Steuer. Steuerschuld und Vor-
steuerabzug fallen somit beim Leistungsempfänger zu-
sammen. 

•	 Gleichbehandlung von Ehe und eingetragener gleichge-
schlechtlicher Lebenspartnerschaft im Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz: Mit dem Erbschaftsteuerreform-
gesetz vom 24.12.2008 sind die Vorschriften zugunsten 
von eingetragenen Lebenspartnern geändert worden. Der 
persönliche Freibetrag sowie der Versorgungsfreibetrag 
für erbende Lebenspartner und Ehegatten werden dem-
nach gleich bemessen. Das JStG führt eine vollständige 
Gleichstellung von Lebenspartnern und Ehegatten – also 
auch in den Steuersätzen – ein. 

Nicht (mehr) im Gesetz enthalten sind die Verschärfungen bei 
der strafbefreienden Selbstanzeige, der Wegfall der pauscha-
len Nutzungsbesteuerung und des Abzugs von Werbungskos-
ten und Betriebsausgaben beim Firmenwagen, die Anhebung 
der Grenze für das Verwaltungsvermögen bei  Beteiligungen 
an Personen und Kapitalgesellschaften.

Darüber hinaus sind noch weitere Änderungen enthalten. Über 
die wichtigsten Neuregelungen informieren wir Sie nach Vor-
liegen der Gesetzesfassung.

2.	 Änderungen durch das Haushalts­
begleitgesetz 2011

Der Bundestag hat am 28.10.2010 das Haushaltsbegleitgesetz 
2011 verabschiedet. Es soll zum 1.1.2011 in Kraft treten. 

Darin enthalten ist die Einführung einer Luftverkehrssteuer in 
Höhe von 8 €, 25 € oder 45 € für Abflüge in Deutschland. Die 
Steuer wird nur auf Passagierflüge erhoben. Die Bundesregie-
rung geht  davon aus, dass die Luftverkehrssteuer regelmä-
ßig auf die Flugpreise aufgeschlagen und somit direkt an den 
Fluggast weitergegeben wird. 

Durch die Steuerbefreiung für Rundflüge und Inselverkehre 
solle die in diesem Sektor tätigen Luftverkehrsunternehmen 
nicht belastet werden. Deshalb werden Flüge zu den deut-
schen, niederländischen und dänischen Nordseeinseln, die 
nicht mit dem Auto oder mit der Bahn erreicht werden kön-
nen, von der Ticketsteuer befreit. Der Start- oder Zielflughafen 
auf dem Festland darf allerdings nicht weiter als 100 Kilome-
ter Luftlinie von der Küste entfernt sein. 

Durch Änderungen der Insolvenzordnung soll die Position der 
öffentlichen Hand als „Zwangsgläubiger“ im Insolvenzverfah-
ren gegenüber abgesicherten Insolvenzgläubigern verbessert 
werden. 

Änderungen der Steuerbegünstigungen für Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft 
für die Jahre 2011 und 2012 im Rahmen des Energie- und des 
Stromsteuergesetzes sind ebenfalls geplant. Dazu sollen unter 
anderem „Fehlentwicklungen“ bei der Nutzung von Steuer-
begünstigungen dieser Unternehmen durch eine Begrenzung 
auf die förderungswürdigen Sachverhalte begegnet werden. 
Mit einer Anhebung der Sockelbeträge und der ermäßigten 
Steuersätze sollen zudem Unternehmen mit einem geringen 
Energiebedarf von den Steuerbegünstigungen ausgeschlossen 
und der Spitzenausgleich für besonders energieintensiv pro-
duzierende Unternehmen abgesenkt werden. 

Während der Beratungen am 27.10.2010 gab es noch zahl-
reiche Änderungen am Entwurf. So wurde die Steuervergüns-
tigung für energieintensive Unternehmen nicht wie geplant 
umgesetzt. Diese Unternehmen sollen damit weiterhin Steuer-
vergünstigungen aus der ökologischen Steuerreform erhalten 
- wenn auch nicht so hoch wie vorgesehen.

Zudem will die Regierung zahlreiche Änderungen im Bereich 
der Hartz-IV-Empfänger und beim Elterngeld vornehmen. So 
ist beim Elterngeld u. a. vorgesehen:

•	 die Absenkung der Ersatzquote ab einem monatlich zu be-
rücksichtigenden Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt von 1.200 € von 67 % bis auf 65 %,

•	 die Nichtberücksichtigung von pauschal besteuerten Ein-
nahmen,

•	 die Nichtberücksichtigung von Einnahmen, die nicht im 
Inland zu versteuern sind, 

•	 die Aufhebung der Anrechnungsfreiheit des Elterngeldes 
bei Bezug von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinder-
zuschlag und

•	 Steuerpflichtige, die mehr als 250.000/500.000 € (Allein-
erziehende/Verheiratete) im Jahr versteuern, sollen ab 
dem 1.1.2011 kein Elterngeld mehr bekommen. 

Schließlich wird laut Gesetzentwurf die Heizkostenkompo-
nente im Wohngeldrecht wegfallen.
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Für alle Steuerpflichtigen

3.	 Bessere Familienförderung seit 1.1.2010

Mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz wollte der Ge-
setzgeber auch Familien fördern. Dazu wurde das Kindergeld 
für jedes Kind um 20 € monatlich angehoben. Für das erste 
und zweite Kind erhalten Eltern seit dem 1.1.2010 184 €, für 
das dritte 190 €, ab dem vierten Kind kommen 215  € zum 
Tragen.

Ein im selben Umfang erhöhter Freibetrag für den Betreu-
ungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf gewährleistet eine 
bessere steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen der 
Familien für die Betreuung und Erziehung oder Ausbildung der 
Kinder. Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 wurden der Kin-
derfreibetrag um 504 € auf 4.368 € und der Freibetrag für den 
Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf um 480 € 
auf 2.640 € erhöht. Entsprechend wurden die Kinderfreibeträ-
ge für jedes Kind von 6.024 € ab dem Veranlagungszeitraum 
2010 auf 7.008 € angehoben.

4.	 Die steuerliche Neuregelung des  
häuslichen Arbeitszimmers

Mit dem Jahressteuergesetz 1996 wurde die steuerliche Be-
rücksichtigung von Aufwendungen für ausschließlich betrieb-
lich oder beruflich genutzte häusliche Arbeitszimmer als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten erstmals eingeschränkt. 

Eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot des Abzugs sol-
cher Aufwendungen galt danach dann, wenn die betriebliche 
oder berufliche Nutzung des Arbeitszimmers mehr als 50 % 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeiten betrug 
oder wenn für diese Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung stand. Eine unbeschränkte Abzugsmöglichkeit war 
darüber hinaus nur noch zugelassen, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Tätigkeit bildete. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
in seinem Urteil vom 7.12.1999 die Verfassungsmäßigkeit die-
ser Einschränkung bejaht. 

Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 wurde die Abzugsmög-
lichkeit weiter eingeschränkt. Danach erlaubt die Regelung im 
Einkommensteuergesetz den Abzug der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung 
nur noch dann, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 

Das BVerfG hat mit Beschluss vom 6.7.2010 entschieden, dass 
die Neuregelung gegen den allgemeinen Gleichheitssatz ver-
stößt, soweit die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer auch dann von der steuerlichen Berücksichtigung aus-
geschlossen sind, wenn für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

Der Gesetzgeber wurde danach verpflichtet, rückwirkend auf 
den 1.1.2007 durch Neufassung des EStG den verfassungswid-
rigen Zustand zu beseitigen. 

Das Bundesfinanzministerium teilte mit Schreiben vom 
12.8.2010 mit, im Interesse der Betroffenen und aus ver-
waltungsökonomischen Gründen die nachgewiesenen oder 

glaubhaft gemachten Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer vorläufig bis zur Höhe von 1.250 € pro Jahr zu 
berücksichtigen, wenn einem Steuerpflichtigen für seine 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit neben dem häuslichen 
Arbeitszimmer kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

In allen anderen Fällen – auch wenn das Arbeitszimmer zu 
mehr als 50 % der gesamten betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit genutzt wird – ist weiterhin kein Abzug von Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer möglich.

Mit dem JStG 2010 werden die Vorgaben des BVerfG umge-
setzt und die bis 2006 teilweise geltende Rechtslage wieder 
herstellt. Danach wird der Abzug von Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten in Höhe von bis zu 1.250 € wieder zuge-
lassen, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
Diese Regelung gilt rückwirkend ab dem Veranlagungszeit-
raum 2007 in allen noch offenen Fällen.

5.	 Unvollständige Selbstanzeigen  
schützen nicht

Mit dem deutlichen Anstieg der Selbstanzeigen mit Bezug auf 
Schweizer Kapitalanlagen nimmt auch die Zahl unvollstän-
diger Selbstanzeigen zu. Vor allem steuerlich nicht beratene 
Bürger machen in ihrer Selbstanzeige zunächst unvollständige 
und fehlerhafte Angaben zu ihrem im Ausland unbemerkt vom 
deutschen Fiskus angelegten Kapital. So fehlen in zahlreichen 
Fällen die erforderlichen Auskünfte über die bisher unversteu-
ert gebliebenen Kapitalerträge. 

Damit eine Selbstanzeige tatsächlich strafbefreiend wirkt, 
müssen grundsätzlich folgende Kriterien erfüllt sein: 

•	 Alle Angaben zur betroffenen Person müssen korrekt sein. 
•	 Die bisher nicht versteuerten Einnahmen müssen vollstän-

dig erklärt werden. 
•	 Die Art der Einnahmen (also in diesem Fall „ausländische 

Kapitaleinkünfte“) muss angegeben werden. 
•	 Zudem muss sich aus der Selbstanzeige ergeben, wann 

(nach Jahren gegliedert) die Einkünfte erzielt wurden. 

Diese bloße Ankündigung einer Selbstanzeige entfaltet je-
doch noch keine strafbefreiende Wirkung. Hierzu ist es un-
bedingt notwendig, dass der Betroffene die bislang nicht 
versteuerten Zinsen schätzt und diese Zahlen dem Finanz-
amt bereits in seinem ersten Schreiben übermittelt. 

Steuerpflichtige, die ihre Selbstanzeige bisher nur angekün-
digt haben, sollten dem Finanzamt daher umgehend die ge-
schätzten Zahlen mitteilen. Diese sollten auf jeden Fall höher 
angesetzt werden, da bei zu niedriger Schätzung der darüber 
hinausgehende Betrag nicht von der strafbefreienden Wirkung 
der Selbstanzeige umfasst wird. Reicht der Betroffene dann 
später die Belege und die genaue Berechnung nach, wird die 
Steuer nicht nach der Schätzung, sondern nach den tatsäch-
lich erzielten Einkünften festgesetzt.

Ist das im Ausland angelegte Kapital aus Schwarzeinnahmen 
finanziert, so muss die Selbstanzeige zusätzlich alle Angaben 
zu den bisher nicht versteuerten Einkünften aus der Tätigkeit 
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enthalten, der diese Einnahmen zugrunde liegen. Auch hier 
besteht die Möglichkeit der Angabe von geschätzten Beträgen, 
wenn die in der Vergangenheit nicht versteuerten Einkünfte 
zunächst nicht exakt beziffert werden können. Die Straffrei-
heit tritt erst bei vollständiger Zahlung der hinterzogenen 
Steuern ein. Hierzu legt das Finanzamt eine Frist fest.

Anmerkung: Die Selbstanzeige bedarf keiner bestimmten 
Form. Hier genügt ein einfacher Brief. Ohne fachkundigen Rat 
ist eine Selbstanzeige jedoch nicht zu empfehlen. Lassen Sie 
sich – wenn Sie davon betroffen sind – unbedingt beraten, 
damit Ihre Selbstanzeige straffrei bleibt!

6.	 Strafbefreiende Selbstanzeige nur bei 
Rückkehr zur Steuerehrlichkeit 

Mit der strafbefreienden Selbstanzeige kann ein Steuerhin-
terzieher nachträglich Straffreiheit erlangen, wenn er durch 
Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung von Angaben ge-
genüber dem Finanzamt dem Fiskus bislang verborgene Steu-
erquellen erschließt. Hinzukommen muss aber die Rückkehr 
zur Steuerehrlichkeit.

Aus diesem Grund kann z.  B. ein Steuerhinterzieher keine 
Straffreiheit erlangen, wenn er von mehreren bisher den Fi-
nanzbehörden verheimlichten Auslandskonten nur diejenigen 
offenbart, deren Aufdeckung er fürchtet. Er muss hinsichtlich 
aller Konten „reinen Tisch“ machen.

Eine Strafbefreiung scheidet dann aus, wenn die Steuerhin-
terziehung bereits entdeckt ist. Dies ist der Fall, wenn nach 
Aufdeckung einer Steuerquelle unter Berücksichtigung vor-
handener weiterer Umstände nach allgemeiner kriminalisti-
scher Erfahrung eine Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit 
naheliegt. Stets ist die Tat entdeckt, wenn der Abgleich mit 
den Steuererklärungen des Steuerpflichtigen ergibt, dass die 
Steuerquelle nicht oder unvollständig angegeben wurde.

Im Falle einer Durchsuchung wegen des Verdachts einer Steu-
erstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit kommt eine strafbe-
freiende Selbstanzeige nicht mehr in Betracht. Dies gilt auch 
für solche Taten, die mit dem bisherigen Ermittlungsgegen-
stand in sachlichem Zusammenhang stehen. 

7.	 Elektronisches Fahrtenbuch unterliegt 
strengen Anforderungen

Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist für jeden Kalen-
dermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt 
der Erstzulassung zzgl. der Kosten für Sonderausstattungen 
einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen, es sei denn, das 
Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten wird durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen. 

Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist gesetzlich 
nicht näher bestimmt. Die dem Nachweis des zu versteuern-
den Privatanteils an der Gesamtfahrleistung dienenden Auf-
zeichnungen müssen jedoch eine hinreichende Gewähr für 
ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und mit vertretba-
rem Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar 
sein. Dazu gehört auch, dass das Fahrtenbuch zeitnah und in 
geschlossener Form geführt wird und dass es die zu erfassen-
den Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Ge-
samtkilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufenden 
Zusammenhang wiedergibt.

Eine mittels eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt 
diesen Anforderungen nur dann, wenn nachträgliche Verän-
derungen an den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen 
Daten nach der Funktionsweise des verwendeten Programms 
technisch ausgeschlossen sind oder zumindest in ihrer Reich-
weite in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt wer-
den. Das gilt auch dann, wenn die einzelnen Eintragungen in 
der Computerdatei unmittelbar im Anschluss an die jeweilige 
Fahrt vorgenommen werden. 

Ein mittels einer Software erstelltes Fahrtenbuch genügt 
diesen Anforderungen dann nicht, wenn zwar die automa-
tisch aufgezeichneten Daten zu Datum, Uhrzeit, Fahrdauer, 
Tachostand und gefahrenen Kilometern nicht mehr nach-
träglich änderbar sind, die Angaben zu Art, Zweck und Ziel 
der Fahrten sowie Bemerkungen aber nachträglich geändert 
werden können. 

Damit besteht die Möglichkeit der jederzeitigen Änderung der 
für die Abgrenzung der privaten von der betrieblichen Veran-
lassung maßgeblichen Daten, ohne dass diese sichtbar werden 
und nachverfolgt werden können. In diesem Punkt unterschei-
det sich das Fahrtenbuch deutlich von einem handschriftlich 
geführten Fahrtenbuch, in dem nachträgliche Änderungen 
durch Durchstreichungen, Überklebungen oder herausgerisse-
ne Seiten sichtbar bleiben.

8.	 Bundesfinanzministerium verschärft  
ab 2010 die 1-%-Regelung

Wird ein Kraftfahrzeug (Kfz) zu mehr als 50 % betrieblich ge-
nutzt, können Steuerpflichtige zwischen der Besteuerung nach 
der 1-%-Regelung und der Fahrtenbuchmethode wählen. Die 
Methodenwahl muss für das Wirtschaftsjahr pro Fahrzeug 
einheitlich getroffen werden. Im Fall des Kraftfahrzeugwech-
sels ist auch während eines Wirtschaftsjahres der Übergang zu 
einer anderen Ermittlungsmethode zulässig. 

Der private Nutzungsanteil eines zum Betriebsvermögen ge-
hörenden Kfz ist dann zwingend mit 1  % des inländischen 
Listenpreises zu bewerten, wenn dieses zu mehr als 50  % 
betrieblich genutzt und kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
geführt wird. Dies gilt auch für gemietete oder geleaste Kfz. 
Solche Fahrzeuge sind Kfz, die typischerweise nicht nur ge-
legentlich für private Zwecke genutzt werden. Hierzu zählen 
beispielsweise auch Geländekraftfahrzeuge.

Nutzung mehrerer Kfz bei Einzelunternehmen: Gehören 
gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zum Betriebsvermögen, 
so ist der pauschale Nutzungswert grundsätzlich für jedes 
Kraftfahrzeug anzusetzen, das vom Unternehmer oder von 
zu seiner Privatsphäre gehörenden Personen für Privatfahrten 
genutzt wird. Kann der Steuerpflichtige glaubhaft machen, 
dass bestimmte betriebliche Kfz nicht privat genutzt werden, 
weil sie für eine private Nutzung nicht geeignet sind (z. B. 
bei sog. Werkstattwagen) oder diese ausschließlich eigenen 
Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden, ist für diese 
Fahrzeuge kein pauschaler Nutzungswert zu ermitteln. 

Es gilt die (widerlegbare) Vermutung, dass für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betriebsstätte und für Familienheim-
fahrten das Kraftfahrzeug mit dem höchsten Listenpreis 
genutzt wird.

Beispiel 1: Zum Betriebsvermögen des Unternehmers X ge-
hören 5 Kfz, die von X, seiner Ehefrau und dem erwachsenen 
Sohn auch zu Privatfahrten genutzt werden; von X auch für 
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Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte. Ein Kfz wird 
ausschließlich einem Angestellten auch zur privaten Nutzung 
überlassen; der Nutzungsvorteil wird bei diesem lohnversteu-
ert. Die betriebliche Nutzung der Kfz betragen jeweils mehr als 
50 %. Es befindet sich kein weiteres Kfz im Privatvermögen. 
Die private Nutzungsentnahme ist für 4 Kfz anzusetzen, und 
zwar mit jeweils 1 % des Listenpreises. Zusätzlich ist für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Betriebsstätte der Betriebsaus-
gabenabzug zu kürzen. Dabei ist der höchste Listenpreis zu-
grunde zu legen.

Nutzung mehrerer Kfz bei Personengesellschaften: Befinden 
sich Kfz im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft, ist 
ein pauschaler Nutzungswert für den Gesellschafter anzuset-
zen, dem die Nutzung des Kraftfahrzeugs zuzurechnen ist. 

Beispiel 2: Einer OHG gehören die Gesellschafter A, B und 
C an. Es befinden sich 4 Kfz im Betriebsvermögen. Die Ge-
sellschafter A und C sind alleinstehend. Niemand aus ihrer 
Privatsphäre nutzt die betrieblichen Kfz. Der Gesellschafter B 
ist verheiratet. Seine Ehefrau nutzt ein betriebliches Kfz auch 
zu Privatfahrten. Die betriebliche Nutzung der Kfz beträgt 
jeweils mehr als 50 %. Die Bruttolistenpreise der Kfz betra-
gen 80.000 €, 65.000 €, 50.000 € und 40.000 €. A nutzt das 
80.000-€-Kfz, B das 50.000-€-Kfz, C das 65.000-€-Kfz und 
Frau B das 40.000-€-Kfz. 
Die private Nutzungsentnahme ist monatlich für den Gesell-
schafter A mit 1 % von 80.000 €, für den Gesellschafter C mit 
1 % von 65.000 € und für den Gesellschafter B mit 1 % von 
50.000 € zuzüglich 1 % von 40.000 € anzusetzen.
Daneben erfolgt ggf. eine Kürzung für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Betrieb.

Anmerkung: Die Anwendung der 1-%-Regelung kann durch 
das Führen eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuches verhindert 
werden. Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte mit Urteil vom 
9.3.2010 die neue Auffassung der Finanzverwaltung, dass die 
1-%-Regelung auch dann auf jedes vom Unternehmer privat 
genutzte Fahrzeug anzuwenden ist, wenn der Unternehmer 
selbst verschiedene Fahrzeuge zu Privatfahrten nutzt. 

9.	 Aufwendungen für gemischt veranlass­
te Reisen teilweise besser absetzbar

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) ändert mit Be-
schluss vom 21.9.2009 seine Rechtsprechung zur Beurteilung 
gemischt (geschäftlich/beruflich und privat) veranlasster Auf-
wendungen und lässt Aufwendungen für gemischt veranlass-
te Reisen in größerem Umfang als bisher zum Abzug als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten zu.

In einem entschiedenen Fall aus der Praxis besuchte ein 
Steuerpflichtiger eine Computer-Messe in Las Vegas. Das 
Finanzamt war der Auffassung, von den sieben Tagen des 
USA-Aufenthalts seien nur vier Tage einem beruflichen Anlass 
zuzuordnen. Deshalb berücksichtigte es nur die Kongressge-
bühren, Kosten für vier Übernachtungen und Verpflegungs-
mehraufwendungen für fünf Tage. 

Der BFH kam zu dem Entschluss, dass Aufwendungen für die 
Hin- und Rückreise bei gemischt beruflich (betrieblich) und 
privat veranlassten Reisen grundsätzlich in abziehbare Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben und nicht abziehbare 
Aufwendungen für die private Lebensführung nach Maßgabe 
der beruflich und privat veranlassten Zeitanteile der Reise auf-
geteilt werden können. Voraussetzung ist, dass die beruflich 
veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von unterge-

ordneter Bedeutung sind. Das unterschiedliche Gewicht der 
verschiedenen Veranlassungsbeiträge kann es jedoch im Ein-
zelfall erfordern, einen anderen Aufteilungsmaßstab heranzu-
ziehen oder ganz von einer Aufteilung abzusehen.

Ein Abzug der Aufwendungen kommt nur dann insgesamt 
nicht in Betracht, wenn die – für sich gesehen jeweils nicht 
unbedeutenden – beruflichen und privaten Veranlassungsbei-
träge (z. B. bei einer Doppelmotivation für eine Reise) so inei-
nandergreifen, dass eine Trennung nicht möglich ist, es also an 
eindeutigen Kriterien für eine Aufteilung fehlt.

Damit gibt der Große Senat die bisherige Rechtsprechung auf, 
die der Vorschrift des Einkommensteuergesetzes ein allgemei-
nes Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt veranlasste 
Aufwendungen entnahm. Diese Auffassung kann in der Praxis 
auch Auswirkungen auf die Beurteilung anderer gemischt ver-
anlasster Aufwendungen haben.

In zwei weiteren Entscheidungen hat der BFH den Beschluss 
auch auf Aufwendungen, die für die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen im Ausland entstehen, angewandt.

Mit Urteil vom 21.4.2010 entschied der BFH in Änderung sei-
ner bisherigen Rechtsprechung, dass Aufwendungen eines 
Arztes für die Teilnahme an einem Fortbildungskurs, der mit 
bestimmten Stundenzahlen auf die Voraussetzungen zur Er-
langung der Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ angerechnet 
werden kann, zumindest teilweise als Werbungskosten zu 
berücksichtigen sind, auch wenn der Lehrgang in nicht un-
erheblichem Umfang Gelegenheit zur Ausübung verbreiteter 
Sportarten zulässt.

In einem weiteren Urteil vom 21.4.2010 hat der BFH entschie-
den, dass Reisekosten nur dann in Werbungskosten und Auf-
wendungen für die private Lebensführung aufzuteilen sind, 
wenn die beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge 
objektiv voneinander abgegrenzt werden können. Als Auftei-
lungsmaßstab kommt dafür vor allem das Verhältnis der be-
ruflich und privat veranlassten Zeitanteile in Betracht.

In diesem Streitfall ging es um den Abzug der Aufwendungen, 
die einer Gymnasiallehrerin für Englisch und Religion anläss-
lich einer achttägigen Fortbildungsreise für Englischlehrer 
nach Dublin, Irland, entstanden waren. Die Reise, die von der 
Englischlehrervereinigung angeboten und durchgeführt wurde 
und für die die Lehrerin Dienstbefreiung erhalten hatte, lief 
nach einem festen Programm ab, das kulturelle Vortragsver-
anstaltungen und Besichtigungstermine sowie einen Tages-
ausflug nach Belfast umfasste. Finanzamt und Finanzgericht 
lehnten den Abzug der Aufwendungen in vollem Umfang ab. 

Der BFH gelangte zu einer steuerzahlerfreundlicheren Ausle-
gung und lässt eine Aufteilung nach Maßgabe der beruflich 
und privat veranlassten Zeitanteile der Reise zu, wenn die 
beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind. 

Anmerkung: Von dieser Rechtsprechung sind unverzichtba-
ren Aufwendungen für die Lebensführung nicht betroffen, die 
durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des steuerlichen 
Existenzminimums pauschal abgegolten oder als Sonderaus-
gaben oder außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind 
(z. B. Aufwendungen für bürgerliche Kleidung.) 

Um eine saubere Trennung zwischen beruflichen und priva-
ten Aufwendungen zu erreichen, sollten betroffene Steuer-
pflichtige alle Unterlagen, die den Nachweis der beruflichen 
Sphäre der Reise dienen, aufbewahren. 
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10.	Doppelte Höchstbeträge bei Handwer­
kerleistungen bereits ab 2008?

Mit dem Gesetz zur „Beschäftigungssicherung durch Wachs-
tumsstärkung“ wurde seit dem 1.1.2009 der Höchstbetrag für 
den steuerlichen Abzug von Aufwendungen für Handwerker-
leistungen (Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen) von 600 € pro Jahr auf 1.200 € verdoppelt. 

In der Fachliteratur wird aber teilweise die Meinung vertre-
ten, dass der erhöhte Betrag bereits ab dem Jahr 2008 anzu-
wenden sei, weil das Gesetz, mit dem der neue Höchstbetrag 
eingeführt worden ist, bereits vor dem 1.1.2009 in Kraft trat.

Dieser Auffassung folgten die Finanzgerichte Münster und 
Rheinland Pfalz nicht. Aus ihrer Sicht bestehen keine ernst-
haften Zweifel daran, dass der auf 1.200 € heraufgesetzte Er-
mäßigungshöchstbetrag für die Inanspruchnahme von Hand-
werkerleistungen erst ab dem Jahr 2009 gilt.

Beim Bundesfinanzhof wurde nunmehr gegen das Urteil des 
FG Rheinland-Pfalz Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. 
Sollte das Finanzamt die Aufwendungen für 2008 nicht bis 
zum neuen Höchstbetrag anerkennen, ist ggf. Einspruch ein-
zulegen und mit Hinweis auf die endgültigen Entscheidungen 
Ruhen des Verfahrens zu beantragen.

11.	Keine Werbungskosten bei Sanierung 
über einen langen Zeitraum

Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung können als 
Werbungskosten steuerlich angesetzt werden. Fallen solche 
Aufwendungen schon an, bevor mit dem Aufwand zusam-
menhängende Einnahmen erzielt werden, können sie als vorab 
entstandene Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn 
ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang 
zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart besteht. 

Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung können als 
vorab entstandene Werbungskosten abziehbar sein, wenn der 
Steuerpflichtige sich endgültig entschlossen hat, daraus durch 
Vermietung Einkünfte zu erzielen und diese Entscheidung spä-
ter nicht wieder aufgegeben hat. Dieser endgültige Entschluss 
muss sich anhand ernsthafter und nachhaltiger Vermietungs-
bemühungen des Steuerpflichtigen belegen lassen. Zeigt sich, 
dass das Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, nicht vermiet-
bar ist, muss der Steuerpflichtige zielgerichtet darauf hin-
wirken, durch bauliche Umgestaltungen einen vermietbaren 
Zustand des Objekts zu erreichen.

Die Werbungskostenüberschüsse können nach einer Entschei-
dung des Finanzgerichts Niedersachsen vom 6.5.2010 dann 
jedoch nicht berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend 
enger und klarer Zusammenhang der Aufwendungen mit der 
späteren Einkünfteerzielung nicht festgestellt werden kann. 

Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist 
nach längeren Zeiten eines Werbungskostenüberschusses (im 
entschiedenen Fall waren es 10 Jahre) erforderlich, dass der 

Steuerpflichtige darauf reagiert. Dies gilt auch für die Fälle, in 
denen er die Renovierungsarbeiten selber durchführt. Nur eine 
zielgerichtete Durchführung – sodass in absehbarer Zeit das 
Haus vermietet werden kann – führt zur Berücksichtigung von 
Werbungskostenüberschüssen. 

12.	Steuerwirksame Gestaltung des  
Zuflusses einer Abfindung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können den Zufluss einer Ab-
findung anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in 
der Weise steuerwirksam gestalten, dass sie die Fälligkeit der 
Abfindung vor ihrem Eintritt hinausschieben.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 11.11.2009 ent-
schiedenen Fall wurde der Zeitpunkt der Fälligkeit einer (Teil-)
Abfindungsleistung für das Ausscheiden des Arbeitnehmers 
zunächst in einer Betriebsvereinbarung auf November des 
Streitjahres bestimmt. Die Vertragsparteien verschoben jedoch 
vor dem ursprünglichen Fälligkeitszeitpunkt im Interesse ei-
ner für den Arbeitnehmer günstigeren steuerlichen Gestaltung 
den Eintritt der Fälligkeit einvernehmlich auf den Januar des 
Folgejahres. Entsprechend wurde die Abfindung auch erst im 
Folgejahr ausgezahlt. 

Weil die Besteuerung vom Zufluss der Abfindung abhängt, war 
die Abfindung nach der Beurteilung des BFH deshalb auch erst 
im Auszahlungsjahr zu versteuern. 

Anmerkung: Auch wenn diese Entscheidung des BFH steu-
erzahlerfreundlich ausgefallen ist, ist das gesamte Thema 
„Abfindung“ sehr komplex. Bitte lassen Sie sich in jedem Fall 
einzeln beraten, um steuerliche Vorteile richtig zu nutzen!

13.	Steuerbegünstigte Entschädigung für 
Arbeitszeitreduzierung möglich

Zahlt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Abfindung, 
weil dieser seine Wochenarbeitszeit aufgrund eines Vertrags 
zur Änderung des Arbeitsverhältnisses unbefristet reduziert, 
so kann nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
25.8.2009 eine begünstigt zu besteuernde Entschädigung vor-
liegen (Klarstellung der Rechtsprechung).

In dem entschiedenen Fall ging die (klagende) Arbeitnehmerin 
auf die halbe Wochenstundenzahl und erhielt dafür von ih-
rer Arbeitgeberin eine Entschädigung in Höhe von 17.000 €. 
Finanzamt und Finanzgericht hatten eine steuerbegünstigte 
Entschädigung vor allem deshalb abgelehnt, weil das Arbeits-
verhältnis nicht beendet worden sei.

Diese Argumentation ließ der BFH nicht gelten. Eine Entschä-
digung im steuerlichen Sinne wird als Ersatz für entgangene 
oder entgehende Einnahmen gewährt. Das Gesetz verlangt 
nicht, das Arbeitsverhältnis müsse gänzlich beendet werden. 
Es setzt lediglich voraus, dass Einnahmen wegfallen und dass 
dafür Ersatz geleistet wird. So verhält es sich, wenn eine Voll-
zeitbeschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung überführt und 
die Arbeitnehmerin dafür abgefunden wird. 
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14.	Verzögerte Vorlage von Buchführungs­
unterlagen kann strafbar sein

Durch das sog. „Verzögerungsgeld“, das vom Finanzamt un-
ter weiteren Voraussetzungen festgelegt werden kann, sol-
len Steuerpflichtige zur Erfüllung ihrer Mitwirkungspflichten 
zeitnah angehalten werden, insbesondere Anordnungen der 
Finanzbehörde Folge zu leisten, wie z.  B. die Buchführung 
wieder ins Inland zu verlagern oder den Mitwirkungspflichten 
im Rahmen einer Außenprüfung nachzukommen.

Das Verzögerungsgeld kann im Zusammenhang mit Verstößen 
gegen die Mitwirkungspflicht im Rahmen einer Außenprüfung 
festgesetzt werden, wenn der Steuerpflichtige

•	 der Aufforderung zur Rückverlagerung seiner im Ausland 
befindlichen elektronischen Buchführung oder Teilen da-
von nicht nachkommt,

•	 seiner Pflicht zur Mitteilung nicht unverzüglich nach-
kommt,

•	 den Datenzugriff nicht, nicht zeitnah oder nicht in vollem 
Umfang einräumt,

•	 Auskünfte im Rahmen einer Außenprüfung nicht, nicht 
zeitnah oder nicht vollständig erteilt,

•	 angeforderte Unterlagen im Rahmen einer Außenprüfung 
nicht, nicht zeitnah oder nicht vollständig vorlegt,

•	 seine elektronische Buchführung ohne Bewilligung der Fi-
nanzbehörde verlagert hat.

Das Verzögerungsgeld beträgt mindestens 2.500 € und höchs-
tens 250.000 €. Innerhalb dieser gesetzlichen Bandbreite 
können folgende Kriterien für die Bemessung der Höhe von 
Bedeutung sein:

Dauer der Fristüberschreitung, Gründe der Pflichtverletzung, 
wiederholte Verzögerung bzw. Verweigerung, Ausmaß der 
Beeinträchtigung der Außenprüfung, Unternehmensgröße, 
mangelnde Mitwirkung, wiederholte Verzögerungsgeldfest-
setzungen.

15.	Anforderungen an die „Leistungsbe­
schreibung“ einer Rechnung

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) getroffenen Beschluss 
ging es um die Frage, welche Anforderungen an die „Leis-
tungsbeschreibung“ einer zum Vorsteuerabzug berechtigen-
den Rechnung zu stellen sind. 

Abrechnungspapiere (Rechnung oder Gutschrift) müssen An-
gaben tatsächlicher Art enthalten, welche die Identifizierung 
der abgerechneten Leistungen eindeutig ermöglichen. Der 
Aufwand zur Identifizierung der Leistung muss dahingehend 
begrenzt sein, dass die Rechnungsangaben eine klare und 
leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen, 
über die abgerechnet worden ist. Was zur Erfüllung dieser Vo-
raussetzungen erforderlich ist, richtet sich nach den Umstän-
den des Einzelfalls. 
 
Die Frage, ob für „Kleinstunternehmer“ geringere Anforde-
rungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind, ist nach 

Auffassung des BFH eindeutig geklärt; sie ist zu verneinen. 
Danach müssen auch „Kleinstunternehmer“ in den von ihnen 
ausgestellten Rechnungen Angaben machen, die eine eindeu-
tige und leicht nachprüfbare Feststellung der von ihnen er-
brachten Leistungen ermöglichen. 

Allgemeine Beschreibungen wie „Trockenbauarbeiten“, „Flie-
senarbeiten“ und „Außenputzarbeiten“ zur Leistungsbeschrei-
bung genügen allein nicht den Anforderungen an die Leis-
tungsbeschreibung in einer zum Vorsteuerabzug geeigneten 
Rechnung. Durch derartige Bezeichnungen wird eine mehrfa-
che Abrechnung der damit verbundenen Leistungen (in einer 
anderen Rechnung) nicht ausgeschlossen.

16.	Neue Umsatzsteuerregeln für Hotel- 
und Beherbergungsbetriebe

Der Bundesrat hat Ende 2009 dem umstrittenen „Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz“ zugestimmt, bei dem u. a. auch 
die Verminderung des Umsatzsteuersatzes auf 7 % ab dem 
1.1.2010 für die kurzfristigen Beherbergungen beschlossen 
wurde. 

Davon sind sowohl die Übernachtungsumsätze des klassischen 
Hotelgewerbes als auch kurzfristige Beherbergungen in Pensi-
onen, Fremdenzimmern, Ferienwohnungen und vergleichbaren 
Einrichtungen sowie die Überlassung von Campingflächen be-
troffen. Als „kurzfristig“ kann dabei in der Regel ein Zeitraum 
von weniger als 6 Monaten angesehen werden. 

Nicht betroffen sind aber solche Leistungen, die nicht un-
mittelbar zur Beherbergung gehören. Das gilt z. B. für das 
Frühstück, die Halbpension, die Getränke aus der Minibar, der 
Zugang zu Kommunikationsnetzen (insbesondere Telefon und 
Internet), die TV-Nutzung („pay per view“), Wellnessangebote, 
die Überlassung von Tagungsräumen usw.

Rechnungsausstellung durch Beherbergungsunternehmen: 
Seit dem 1.1.2010 müssen Beherbergungsbetriebe die unter-
schiedlichen Steuersätze in Rechnungen gesondert ausweisen. 
So sind neben den reinen Übernachtungsleistungen (7 %) die 
Nebenleistungen für Verpflegung (19 %) getrennt aufzufüh-
ren. Das betrifft sowohl die Nettobeträge wie auch die Um-
satzsteuersätze und -beträge. 

Auswirkungen auf Geschäftsreisende: Die Beherbergungs-
betriebe sind nicht verpflichtet, die Kosten um die Differenz 
zwischen 19 % und 7 % zu senken. Tun sie das auch nicht, 
steigen die Preise für Geschäftsreisende entsprechend. 

So müsste z. B. ein Bruttoübernachtungspreis ab dem Jahres-
wechsel von 100 € auf 89,91 € sinken (netto 84,03 € zzgl. 
5,88 € Umsatzsteuer). Wird der Übernachtungspreis hingegen 
nicht geändert, erhöht sich der Kostenfaktor des Gastes. Bleibt 
also der alte Bruttopreis von 100 € bestehen, lautet die Rech-
nung auf netto 93,46 € zzgl. 6,54 € Umsatzsteuer. Geschäfts-
reisende können zwar die (verminderte) Vorsteuer aus den Ho-
telrechnungen erstattet bekommen, haben aber den Nachteil 
der geringeren Vorsteuer und eines höheren Kostenfaktors. Bei 
einer Rechnung über 100 € sind das ca. 10 €.

Für Gewerbetreibende/Freiberufler
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17.	AfA-Berechtigung bei Gesellschafter­
aufnahme in eine Einzelpraxis

Bei der Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschuss-
Rechnung sind die Anschaffungskosten eines Gesellschafters 
für den Erwerb seiner mitunternehmerischen Beteiligung in 
einer steuerlichen Ergänzungsrechnung zu erfassen, wenn sie 
in der Überschussrechnung der Gesamthand nicht berücksich-
tigt werden können.

Die Abschreibungsbeträge (AfA) stehen in voller Höhe dem 
Gesellschafter zu, der die Anschaffungskosten getragen hat, 
soweit sie darauf entfallen, dass er für seinen Mitunterneh-
meranteil einen über dem Buchwert liegenden Preis an den 
Veräußerer bezahlt hat. Dasselbe gilt für die AfA auf den er-
worbenen originären Geschäftswert. Die Anschaffungskosten 
sind nicht in der Gewinnermittlung der Gesamthand, sondern 
in einer Ergänzungsrechnung zugunsten des Käufers zu erfas-
sen und dort fortzuschreiben.

18.	Bundesfinanzhof erweitert den Kreis 
der Freiberufler im Bereich der elektro­
nischen Datenverarbeitung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.9.2009 ent-
schieden, dass ein Diplom-Ingenieur (Studienrichtung techni-
sche Informatik), der als Netz- oder Systemadministrator eine 
Vielzahl von Servern betreut, den Beruf des Ingenieurs ausübt 
und mithin freiberufliche, nicht der Gewerbesteuer unterlie-
gende Einkünfte erzielt.

In zwei weiteren Verfahren stufte der BFH weitere technische 
Dienstleistungen, die ausgewiesene Computerfachleute er-
bracht hatten, als ingenieurähnlich ein.

In der bisherigen Rechtsprechung des BFH war geklärt, dass 
die Entwicklung von anspruchsvoller Software durch Diplom-
Informatiker oder vergleichbar qualifizierte Autodidakten eine 
ingenieurähnliche und damit freie Berufstätigkeit darstellt. Für 
den technischen Bereich der elektronischen Datenverarbei-
tung hat der BFH nunmehr den Kreis der ingenieurähnlichen 
Tätigkeiten erweitert. Danach kann neben dem sogenannten 
„software-engineering“ auch die Administratorentätigkeit, die 
Betreuung, individuelle Anpassung und Überwachung von Be-
triebssystemen oder die Tätigkeit als leitender Manager von 
großen IT-Projekten als freiberuflich zu qualifizieren sein.

19.	Freibetrag für Betriebsveräußerung 
wird nur einmal im Leben gewährt und 
gilt einkünfteübergreifend

Der Jahreswechsel ist immer ein Termin, der auch entschei-
dend für die Aufgabe oder die Veräußerung eines Teilbetriebes 
oder eines Betriebes im Ganzen ist. Hierfür können betroffene 
Steuerpflichtige steuerliche Vorteile wie z. B. einen Freibetrag 
und einen ermäßigten Steuersatz nutzen.

Bei Steuerpflichtigen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben 
oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufs-
unfähig sind, wird der Veräußerungsgewinn eines Betriebes 
auf Antrag zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit 
er den Freibetrag von 45.000 € übersteigt. Er ermäßigt sich 
um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 € 
übersteigt. 

Dabei gilt zu beachten, dass der Freibetrag dem Steuer-
pflichtigen nur einmal im Leben gewährt wird, allerdings 
stets in voller Höhe. Es kommt nicht darauf an, ob der Steu-
erpflichtige einen ganzen Gewerbebetrieb, einen Teilbetrieb 
oder einen Mitunternehmeranteil veräußert.

Wurde der Freibetrag in der Vergangenheit (Ausnahme vor 
1996) einmal gewährt, entfällt er für die Zukunft. Hier gilt 
es genau zu überlegen, ob und für welchen Betriebsteil oder 
Betrieb man diesen in Anspruch nimmt. Es kommt z. B. auch 
nicht darauf an, ob der Freibetrag zu Recht gewährt worden 
ist oder nicht, weil kein Antrag gestellt wurde, sondern das 
Finanzamt diesen von sich aus angesetzt hat. Entscheidend ist 
allein, dass er sich auf die Steuerfestsetzung ausgewirkt hat 
und die Steuervergünstigung nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann. 

Der Grundsatz, dass der Freibetrag nur einmal zum Tragen 
kommt, gilt auch einkünfteübergreifend. Wurde er also z. B. 
im Zusammenhang mit der Aufgabe einer freiberuflichen Pra-
xis verbraucht, kann er bei der Aufgabe oder Veräußerung ei-
nes Gewerbebetriebs nicht mehr beansprucht werden.

20.	Steuervergünstigung bei der Erbschaft­
steuer entfällt auch beim Zwangsver­
kauf des Betriebes

Der Freibetrag und der verminderte Wertansatz für das Be-
triebsvermögen bei der Erbschaftsteuer werden u. a. gewährt, 
wenn inländisches Betriebsvermögen beim Erwerb von Todes 
wegen auf den Erwerber übergeht. Inländisches Betriebsver-
mögen ist auch das einem freien Beruf dienende Vermögen. 
Das Betriebsvermögen bei freiberuflicher Tätigkeit umfasst in-
soweit die Wirtschaftsgüter, die der Ausübung des freien Be-
rufs dienen. Ertragsteuerlich wird beim Tod eines Freiberuflers 
dessen Betrieb nicht zwangsweise aufgegeben, sondern geht 
trotz der höchstpersönlichen Natur der Tätigkeit als freiberuf-
licher Betrieb auf die Erben über. Diese Beurteilung ist auch 
für die Betriebsvermögenseigenschaft maßgebend. 

Der Freibetrag oder Freibetragsanteil und der verminderte 
Wertansatz fallen mit Wirkung für die Vergangenheit weg, 
soweit der Erwerber innerhalb von 5 Jahren nach dem Erwerb 
u. a. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbetrieb oder einen 
Anteil an einer Gesellschaft veräußert. 

Das Erbschaftsteuergesetz stellt seinem Wortlaut nach allein 
auf die Veräußerung des entsprechenden Betriebsvermögens 
ab; die Norm enthält danach keinen Anhalt, dass zwangs-
weise veranlasste Betriebsvermögensveräußerungen von ih-
rem Anwendungsbereich ausgenommen sein könnten. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seinem Urteil vom 
17.3.2010 wäre es mit dem Gesetz unvereinbar, wenn statt 
auf die Fortführung des Betriebs durch den Erwerber auf die 
Motive bei der Veräußerung abgestellt würde. Es soll nur er-
reicht werden, dass eine Betriebsfortführung durch den Erwer-
ber nicht aus Gründen der Erbschaftsteuerbelastung scheitert.

21.	Erbschaftsteuer nicht aus der Substanz 
des Betriebes bezahlen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 11.11.2009 
entschieden, dass die Begünstigung des Betriebsvermögens 
im Erbfall auch dann wegen zu hoher Entnahmen aus dem 
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Betriebsvermögen nachträglich (teilweise) entfällt, wenn die 
Entnahmen ausschließlich der Zahlung der durch den Er-
werbsvorgang ausgelösten Erbschaft- oder Schenkungsteuer 
dienten. 

Nach dem Erbschaftsteuergesetz fallen der Freibetrag und der 
verminderte Wertansatz rückwirkend weg, soweit der Erwer-
ber innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb als Gesell-
schafter einer Gesellschaft bis zum Ende des letzten in die 
Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahrs Entnahmen tätigt, 
die die Summe seiner Einlagen und der ihm zuzurechnenden 
Gewinne oder Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr als 
150.000 € übersteigen (sog. Überentnahmen).

Im konkreten Fall hatte ein Vater seiner Tochter einen Teil 
seines Kommanditanteils geschenkt. Das Finanzamt gewährte 
der Tochter zunächst die steuerlichen Vergünstigungen. Die-
se zahlte die festgesetzte Schenkungsteuer unmittelbar vom 
Geschäftskonto der KG, was zu Überentnahmen im Sinne des 
Erbschaftsteuergesetzes führte. Nachdem das Finanzamt die-
sen Umstand aufgeklärt hatte, versagte es rückwirkend antei-
lig die gewährten Steuervergünstigungen. Die Tochter vertrat 
dagegen die Auffassung, Überentnahmen zur Schenkungsteu-
ertilgung seien unschädlich. 

Nach Auffassung des BFH kommt es jedoch nicht auf die Grün-
de an, die zu einer Überentnahme führen. Befreiungsschäd-
lich ist grundsätzlich jede Entnahme. Die Norm ist nicht auf 
Missbrauchsfälle beschränkt. Dies entspricht dem Sinn der 
Vorschrift, wonach die Steuervergünstigungen nur gewährt 
werden sollen, wenn und soweit der Betrieb in seinem Bestand 
fortgeführt wird. Dieser Zweck hindert den Gesetzgeber nicht, 
das begünstigte Betriebsvermögen schmälernde Entnahmen 
generell als begünstigungsschädlich zu begreifen, soweit sie 
den Freibetrag bzw. die Summe der Gewinne und Einlagen 
übersteigen. Darin liegt nach Auffassung des BFH keine ver-
fassungsrechtlich unzulässige Typisierung.

22.	Pflichten und Gefahren für Arbeitgeber 
bei 400-€-Jobbern im Sozialversiche­
rungsrecht

Bei mehreren parallel ausgeübten Minijobs kann durch Über-
schreiten der monatlichen Entgeltgrenze von 400 € Versiche-
rungspflicht eintreten. Um die versicherungsrechtliche Be-
urteilung der Beschäftigung richtig durchführen zu können, 
sollte der Arbeitgeber daher bei Beginn einer Beschäftigung 
abfragen, ob der Arbeitnehmer bereits bei anderen Arbeitge-
bern geringfügig oder versicherungspflichtig beschäftigt ist. 
Um dieses später verbindlich nachweisen zu können, empfiehlt 
es sich, einen „Personalfragebogen für geringfügig Beschäf-
tigte“ auszufüllen und vom Arbeitnehmer unterschreiben zu 
lassen. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die entsprechenden 
Angaben über den Beschäftigten zu den Entgeltunterlagen 
nimmt. Einen solchen Personalfragebogen finden Sie z. B. im 
Internet bei der Minijobzentrale unter: http://www.minijob-
zentrale.de und dort unter „Download-Center“ und dem Link 
„Formulare und Anträge“.

Stellt ein Sozialversicherungsträger erst im Nachhinein zum 
Beispiel durch Datenabgleich oder im Rahmen einer Betriebs-
prüfung fest, dass die Beschäftigung vom Arbeitgeber falsch 
beurteilt wurde und eigentlich keine Geringfügigkeit (Versi-
cherungsfreiheit), sondern Versicherungspflicht gegeben ist, 
tritt diese mit der Bekanntgabe der Feststellung durch die 
Einzugsstelle oder durch einen Rentenversicherungsträger ein. 

Sie gilt damit nur für die Zukunft; für die zurückliegende Zeit 
bleibt die Beschäftigung versicherungsfrei. 

Anmerkung: Diese Regelung gilt nicht, wenn der Arbeitgeber 
vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat, den Sachverhalt 
für die versicherungsrechtliche Beurteilung aufzuklären. 

Hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei Beschäftigungsbe-
ginn nicht nach weiteren Beschäftigungen gefragt bzw. die 
Angabe weiterer Beschäftigungen ignoriert, tritt Versiche-
rungspflicht auch für die Vergangenheit ein. Die Beiträge sind 
vom Arbeitgeber nachzuzahlen!

23.	Auswirkungen durch Änderung des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch bei 
den Minijobs

Nach gesetzlicher Regelung sind mehrere geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen (sog. Minijobs), mehrere kurzfristige 
Beschäftigungen sowie Minijobs – mit Ausnahme eines Mi-
nijobs – und nicht geringfügige versicherungspflichtige Be-
schäftigungen zusammenzurechnen.

Wird bei der Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen 
festgestellt, dass die Voraussetzungen einer geringfügig ent-
lohnten Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt Versiche-
rungspflicht mit dem Tag ein, an dem die Entscheidung über 
die Versicherungspflicht bekannt gegeben wird. 
Hieraus ergeben sich vier zu beachtende Grundsätze:

•	 Geringfügige Beschäftigungen der gleichen Art sind zu-
sammenzurechnen.

•	 Sobald eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung 
vorliegt, bleibt die erste daneben ausgeübte geringfügig 
entlohnte Beschäftigung stets versicherungsfrei.

•	 Kurzfristige Beschäftigungen können neben einer gering-
fügig entlohnten oder einer mehr als geringfügigen Be-
schäftigung versicherungsfrei ausgeübt werden.

•	 Aufgedeckte Mehrfachbeschäftigungen werden zukunfts-
orientiert umgestellt, sofern nicht Vorsatz bzw. grobe 
Fahrlässigkeit seitens des Arbeitgebers vorliegt.

Versäumt es also der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, den Sachverhalt für die versicherungsrechtliche 
Beurteilung der Beschäftigung aufzuklären, so tritt die Ver-
sicherungspflicht rückwirkend ein.

Bisheriges Verfahren: Seit August 2009 verschickte die Mi-
nijob-Zentrale anstelle von Bescheiden nur „wichtige Mittei-
lungen“, wenn sich bei der Zusammenrechnung von einzelnen 
Beschäftigungen herausstellte, dass kein Minijob vorliegt. 

Gesetzesänderung: Durch eine Änderung im Sozialgesetzbuch 
wird klargestellt, dass die Befugnis, einen feststellenden Ver-
waltungsakt zu erlassen, bei der Minijob-Zentrale liegt, auch 
wenn das Überschreiten der Arbeitsentgeltgrenzen zum Ent-
fallen der Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäftigung 
führt.

Auswirkung: Die Minijob-Zentrale erlässt daher wieder „Fest-
stellungsbescheide“, in denen sie Arbeitgebern den Tag des 
Beginns der Beschäftigung bei der zuständigen Krankenkasse 
mitteilt und sie auffordert, die Abmeldung der versicherungs-
freien geringfügigen Beschäftigung bei der Minijob-Zentrale 
mit dem Vortag vorzunehmen. Sollten Sie solche Bescheide 
erhalten, sind diese zu prüfen und ggf. anzufechten.



 S. 12Steuerliche Informationen zum Jahreswechsel 2010/2011

Für die GmbH und deren Geschäftsführer

24.	„Normale“ GmbH kann nicht mit 
verändertem Musterprotokoll 
gegründet werden

Nach dem GmbH-Gesetz (GmbHG) kann die Gesellschaft in 
einem vereinfachten Verfahren gegründet werden, wenn sie 
höchstens drei Gesellschafter und einen Geschäftsführer hat. 
Für die Gründung im vereinfachten Verfahren ist das in der 
Anlage des GmbHG bestimmte Musterprotokoll zu verwenden. 
Darüber hinaus dürfen keine vom Gesetz abweichenden Be-
stimmungen getroffen werden. Das Musterprotokoll gilt zu-
gleich als Gesellschafterliste.

Wird das für die GmbH-Gründung im vereinfachten Verfah-
ren vorgesehene Musterprotokoll abgeändert, so finden die 
allgemeinen Vorschriften für eine „normale GmbH-Grün-
dung“ Anwendung.

Bei Gründung einer GmbH im „normalen Verfahren“ ist das 
Musterprotokoll keine Grundlage für den Nachweis der darin 
zusammengefassten Dokumente. Dies gilt auch dann, wenn 
eine „normale GmbH-Gründung“ deswegen gegeben ist, weil 
das Musterprotokoll Abänderungen oder Ergänzungen über 
die im Rahmen der in den Musterprotokollen zugelassenen 
Alternativen hinaus enthält.

25.	Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlust 

Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünf-
teverfahren) sind Erträge und auch Veräußerungsgewinne aus 
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur 
zur Hälfte (seit 2009 zu 60 %) steuerpflichtig. Wird demnach 
nur ein Teil steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils andere Teil 
der Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hier-
mit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Ausgaben 
auch nur zum Teil absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsver-
luste zu behandeln sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war 
in der Praxis höchst umstritten. 

Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 25.6.2009 gilt das Halb
einkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen ange-
fallen sind. Das grundlegend Neue an dieser Entscheidung ist, 
dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust in diesem Falle 
in vollem Umfang steuerlich abziehbar sein muss. 

Die Finanzverwaltung erließ hierzu einen sog. Nichtanwen-
dungserlass, der bestimmt, dass das Urteil über den entschie-
denen Fall hinaus nicht angewandt werden darf.

Mit seinem Beschluss vom 18.3.2010 reagiert der BFH auf den 
Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung zum Urteil vom 
25.6.2009 in einem Fall, in dem einem Steuerpflichtigen auf-
grund seiner Beteiligung keine Einnahmen zugeflossen sind 

und die Vorinstanz der Rechtsprechung des BFH folgend das 
Halbabzugsverbot nicht angewandt hatte. 

Demnach war geklärt, dass Erwerbsaufwand im Zusammen-
hang mit Einkünften aus der Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften nicht nur begrenzt abziehbar ist, wenn 
dem Steuerpflichtigen keinerlei durch seine Beteiligung ver-
mittelten Einnahmen zugehen.

Das Bundesfinanzministerium teilte in seinem Schreiben vom 
14.5.2010 mit, dass es seinen zum Halbabzugsverbot bei Auf-
lösungsverlusten ergangenen Nichtanwendungserlass für das 
Urteil des BFH vom 25.6.2009 aufhebt. Danach können alle 
betroffenen Fälle von dem BFH-Urteil – aber nur zeitlich bis 
31.12.2010 beschränkt – profitieren.

Anmerkung: Der Gesetzgeber schreibt jedoch die bisherige 
Verwaltungsauffassung im Jahressteuergesetz 2010 durch 
eine gesetzliche Änderung – ab dem Veranlagungszeitraum 
2011 – fest. 

26.	Nichtabführen von Arbeitnehmer­
anteilen durch Geschäftsführer 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führt 
das Nichtabführen von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversi-
cherung im Stadium der Insolvenzreife einer GmbH zu einem 
Schadensersatzanspruch der Einzugsstelle gegen den Ge-
schäftsführer, wenn dieser an andere Gesellschaftsgläubiger 
trotz der Insolvenzreife Zahlungen geleistet hat, die nicht mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar wa-
ren. In einem solchen Fall kann sich der Geschäftsführer nicht 
auf eine Pflichtenkollision berufen. 

In dem vom Bundesgerichtshof am 18.1.2010 entschiedenen 
Fall hatte ein Geschäftsführer in der Zeit, in der er die Ar-
beitnehmeranteile zur Sozialversicherung im Stadium der In-
solvenzreife der GmbH an den Sozialversicherungsträger nicht 
abgeführt hat, Nettolöhne an die Mitarbeiter ausgezahlt.

27.	Mündliche Vereinbarung einer Gehalts­
erhöhung des Gesellschaftergeschäfts­
führers 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf ist die Aus-
zahlung eines erhöhten Gehaltes trotz zivilrechtlicher Un-
wirksamkeit der Vereinbarung gesellschaftsrechtlich ver-
anlasst und daher als verdeckt Gewinnausschüttung zu 
behandeln. 

Denn auf eine unwirksame Vereinbarung hätte ein ordentlich 
und gewissenhaft handelnder Geschäftsleiter einem Nichtge-
sellschafter kein erhöhtes Gehalt gezahlt. 
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In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemeine 
und wichtige Informationen kurz zusammen, über die Sie ein-
mal nachdenken und mit uns sprechen sollten.

28.	Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011 
aufbewahren

Im Jahressteuergesetz 2008 wurde festgelegt, dass sich Ar-
beitnehmer ab 2011 nicht mehr um die Lohnsteuerkarte zu 
kümmern brauchen. Sie teilen dem Arbeitgeber einmalig die 
steuerliche Identifikationsnummer und das Geburtsdatum mit, 
der dann die für die Lohnsteuer relevanten Daten beim Bun-
deszentralamt für Steuern in Bonn elektronisch abrufen kann.

Die ursprünglich für das Kalenderjahr 2011 vorgesehene 
Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale  
wird auf das Kalenderjahr 2012 verschoben. Bitte beachten 
Sie deshalb, dass die Lohnsteuerkarte 2010 mit den eingetra-
genen Lohnsteuerabzugsmerkmalen auch für den Steuerabzug 
vom Arbeitslohn ab 1.1.2011 bis zur erstmaligen Anwendung 
der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale gilt. In diesem 
Übergangszeitraum hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 
2010 während des Dienstverhältnisses aufzubewahren, er darf 
sie nicht vernichten! Die darauf enthaltenen Eintragungen 
(z. B. Freibeträge) gelten unabhängig vom Gültigkeitsbeginn 
einmalig auch für 2011 weiter.

Wird im Jahr 2011 erstmalig eine Lohnsteuerkarte benötigt, 
stellt das zuständige Finanzamt auf Antrag eine Ersatzbe-
scheinigung aus. Ausgenommen hiervon sind ledige Arbeit-
nehmer, die im Jahr 2011 ein Ausbildungsverhältnis als ers-
tes Dienstverhältnis beginnen. Hier kann der Arbeitgeber die 
Steuerklasse I unterstellen, wenn der Arbeitnehmer seine 
steuerliche Identifikationsnummer, sein Geburtsdatum sowie 
die Religionszugehörigkeit mitteilt und gleichzeitig schriftlich 
bestätigt, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt. 
Der Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers als Beleg 
zum Lohnkonto aufzubewahren.

Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung auf der 
Lohnsteuerkarte 2010 erteilt und dem Arbeitnehmer heraus-
gegeben, so hat er bei fortbestehendem Dienstverhältnis die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale der Lohnsteuerkarte 2010 im 
Übergangszeitraum 2011 weiter anzuwenden.

Anmerkung: Für sämtliche Eintragungen auf der Lohnsteu-
erkarte 2010 für Zeiträume ab 1.1.2011 ist ausschließlich das 
Finanzamt und nicht mehr die Gemeinde zuständig. Dazu ge-
hören z. B. die Eintragung von Kindern und Freibeträgen sowie 
alle Änderungen der Lohnsteuerklassen. 

29.	Termin Abgeltungsteuer:  
Bis 15.12.2010 ggf. Verlustbeschei­
nigung bei der Bank beantragen

Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 angeschafft 
wurden, Verluste erzielt, werden diese von den Banken au-
tomatisch beachtet und vorgetragen. Ein Verlustausgleich 

zwischen den Konten und Depots von Ehegatten bzw. unter-
schiedlicher Banken erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung 
kann nur im Wege der Veranlagung erfolgen. 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheinigung bei der Bank 
beantragen. Die Verlustbescheinigung für das laufende Jahr ist 
bis spätestens 15. Dezember 2010 zu verlangen. Nach Aus-
stellung einer Verlustbescheinigung wird der darin ausgewie-
sene Verlust nicht wieder in den Verlusttopf eingestellt, um 
eine doppelte Berücksichtigung zu vermeiden. Er muss in der 
Einkommensteuer-Veranlagung geltend gemacht werden.

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung beantragt werden 
soll, hängt von vielen Faktoren ab und sollte vorher mit uns 
besprochen werden! Die Beantragung einer Verlustbeschei-
nigung kann sich u. a. empfehlen, wenn im laufenden Jahr 
Kapitalerträge bei anderen Banken erzielt werden, die mit Ka-
pitalertragsteuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen 
Banken verrechnet werden können. 

30.	Jahressteuerbescheinigung für Kapital­
erträge weiter beantragen

Durch die „Abgeltungsteuer“ ist die Einkommensteuer auf Ka-
pitalerträge grundsätzlich abgegolten und die Steuerpflichti-
gen könnten auf die Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen) bei ihrer Steuererklärung ab 2009 verzichten. 

Die Banken versenden daher Bescheinigungen über die Zinser-
träge aus dem vergangenen Jahr oft nur auf Verlangen.

Für Kapitalanleger ist es in vielen Fällen dennoch sinnvoll, bei 
ihrer Bank eine Jahressteuerbescheinigung zu verlangen und 
diese ihrer Steuererklärung – mit der Anlage KAP – beizufü-
gen. Solche Fälle können z. B. sein:

•	 Ein Freistellungsauftrag wurde nicht oder in zu geringer 
Höhe erteilt bzw. ausgeschöpft. Bis zur Höhe des Sparer-
Pauschbetrages (bei Einzelpersonen 801 € und bei Verhei-
rateten 1.602 €) kann der Bank ein sogenannter Freistel-
lungsauftrag erteilt werden. Zinseinnahmen bis zur Höhe 
des Sparer-Pauschbetrages sind steuerfrei. 

•	 Der persönliche Steuersatz liegt unter dem Abgeltungs-
steuersatz von 25 % und auf der Anlage KAP wird die so-
genannte Günstigerprüfung beantragt.

•	 Steuerpflichtige können die Einbeziehung der Kapitaler-
träge in die Bemessungsgrundlage für den Spendenabzug 
beantragen. 

•	 Die Ausnutzung von Verlustverrechnungen aus privaten 
Veräußerungsgeschäften soll in Anspruch genommen 
werden.

In diesen Fällen ist die Abgabe der Anlage KAP für den Steuer-
zahler freiwillig. Er kann und sollte sich die zu viel einbehalte-
ne Steuer zurückholen.

Daneben sind Fälle denkbar, in denen die Finanzämter die 
Jahressteuerbescheinigungen im Rahmen der Bearbeitung 
der Steuererklärungen anfordern. Dies kann z. B. dann der 
Fall sein, wenn Steuerzahler außergewöhnliche Belastungen 

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende 2010
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wie Scheidungskosten, Medikamenten-Zuzahlung, Ausgaben 
für Zahnersatz oder Brille geltend machen. Hier werden die 
Kapitalerträge vom Finanzamt benötigt, um die sogenannte 
zumutbare Eigenbelastung des Steuerzahlers festzustellen.

Des Weiteren muss die Anlage KAP auch bei Auslandskonten 
und -depots oder Zinsen aus Privatdarlehen, Steuererstat-
tungszinsen, verdeckten Gewinnausschüttungen, Veräuße-
rungsgewinnen aus GmbH-Anteilen und Lebensversicherun-
gen ausgefüllt werden. 

Anmerkung: Es empfiehlt sich demnach eigentlich immer, die 
Jahressteuerbescheinigungen auch in Zukunft grundsätzlich 
anzufordern.

31.	Dauerhafte Aufbewahrung von Unter­
lagen zu den Einkünften aus Kapital­
vermögen

Bis 31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und private Ver-
äußerungsgewinne unterschiedlich besteuert. So blieben z. B. 
private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investment-
fonds – außerhalb der einjährigen Haltefrist – steuerfrei. 

Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der Anschaffungs-
kosten zum Kaufzeitpunkt sollten alle Kaufbelege von Wertpa-
pieren sowie die Depotauszüge aufbewahrt werden. So kann 
auch in (ferner) Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem 
Kaufpreis welches Wertpapier zu welchem Zeitpunkt erwor-
ben wurde. 

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Wertpapiere vor 
dem 1.1.2009 gekauft wurden, deren Veräußerungsgewinne 
steuerfrei bleiben. Aber auch beim Wechsel der depotfüh-
renden Bank können diese Unterlagen erhebliche steuerliche 
Bedeutung haben.

32.	Das Jahressteuergesetz 2010 ändert 
den Vorsteuerabzug für gemischt ge­
nutzte Gebäude ab dem 1.1.2011

Mit der Umsetzung der neuen Mehrwertsteuerrichtlinie in 
deutsches Recht werden auch die Regelungen für den Vor-
steuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden geändert.

Die derzeitig noch gültige Fassung schreibt vor, dass ein Ge-
bäude, das teilweise betrieblich und teilweise privat genutzt 
wird, insgesamt dem Unternehmensvermögen zugeordnet 
werden kann, mit dem Vorteil, dass die Vorsteuern aus den ge-
samten Herstellungskosten und den laufenden Aufwendungen 
in voller Höhe abziehbar sind. Im Gegenzug ist die Nutzung 
des privaten Gebäudeteils der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

Durch dieses Verfahren erlangen Steuerpflichtige einen Li-
quiditätsvorteil. Der Unternehmer kann demnach bei der 
Anschaffung oder Herstellung eines gemischt genutzten Ge-
bäudes den vollen Vorsteuerabzug geltend machen, der über 
10 Jahre durch die Besteuerung der Privatnutzung anteilig 
zurückgeführt wird. Das führt in seiner Konsequenz quasi 
zu einer Rückzahlung des Vorsteuerbetrages innerhalb von 
10 Jahren. Dennoch scheint das Modell wegen des Zinsvorteils 
immer noch attraktiv. 

Mit dem Jahressteuergesetz 2010 wird der Vorsteuerabzug 
für gemischt genutzte Grundstücke neu geregelt. Das Zu-

ordnungswahlrecht des Unternehmers, gemischt genutzte 
Grundstücke – Grundstücke die sowohl für unternehmerische 
Zwecke als auch für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens 
liegen, oder für den privaten Bedarf des Personals verwendet 
werden – im vollen Umfang seinem Unternehmen zuzuordnen, 
bleibt unberührt und somit weiter bestehen. Die Zuordnungs-
entscheidung sollte dem Finanzamt vorsorglich rechtzeitig 
schriftlich angezeigt werden, damit es bei einer späteren er-
weiterten unternehmerischen Nutzung zu keiner Benachtei-
ligung kommt. Lassen Sie sich in diesem Zusammenhang von 
uns unbedingt beraten!

Die Neuregelung besagt, dass der Abzug der Vorsteuer für 
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück aus-
geschlossen ist, soweit sie nicht auf die Verwendung des 
Grundstücks für Zwecke des Unternehmens entfällt. Hiervon 
unberührt bleiben jedoch Gegenstände, die umsatzsteuerlich 
keine Bestandteile des Grundstücks oder Gebäudes sind (z. B. 
Fotovoltaikanlage). Der Vorsteuerausschluss ist entsprechend 
für Gebäude auf fremdem Grund und Boden anzuwenden, da 
diese Grundstücken gleichzustellen sind.

Die Neuregelungen sind nicht anzuwenden auf Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern, die aufgrund 
eines vor dem 1.1.2011 rechtswirksam abgeschlossenen obli-
gatorischen Vertrages angeschafft worden sind oder mit deren 
Herstellung vor diesem Datum begonnen wurde. Bei Gebäu-
den, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, gilt als 
Beginn der Herstellung der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag 
gestellt wird. Damit schafft der Gesetzgeber Rechtssicher-
heit für die Fälle, in denen der Unternehmer – nach bis zum 
31.12.2010 geltender Rechtslage – vollen Vorsteuerabzug für 
gemischt genutzte Grundstücke geltend gemacht hat. 

33.	Degressive Abschreibung läuft  
Ende 2010 aus

Die Bundesregierung hat im Konjunkturpaket I, befristet für 
zwei Jahre, die degressive Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe von maximal 25 % 
ab dem 1.1.2009 wieder eingeführt. 

Sie kann für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, 
die ab dem 1.1.2009 angeschafft oder hergestellt werden und 
ist auf zwei Jahre befristet. Diese Regelung läuft zum Jahres-
ende 2010 aus. Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2010 
angeschafft werden, kann nach derzeitiger Gesetzeslage nur 
noch die lineare Abschreibung beansprucht werden. 

Der Vorteil der degressiven Abschreibung: Die höheren Ab-
schreibungsbeträge in den ersten Jahren verringern den zu 
versteuernden Gewinn stärker als bei der linearen Abschrei-
bung. Investitionen lohnen sich also i.  d.  R. besonders, weil 
vor allem im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebsergebnis 
mit weniger Steuern belastet wird. In der Praxis gilt es jedoch 
von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswirkung der 
degressiven Abschreibung von Vorteil ist.

34.	Sonderabschreibung für kleine und  
mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren neben der de-
gressiven Abschreibung auch von der Sonderabschreibung von 
bis zu 20 %. Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung 
relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden bei Bilanzie-
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renden von 235.000 € auf 335.000 € bzw. von 125.000 € auf 
175.000 € bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft für 
die Jahre 2009 und 2010 angehoben. Die Gewinngrenzen bei 
Einnahme-Überschuss-Rechnern erhöhte der Gesetzgeber von 
100.000 € auf 200.000 €. 

Der Vorteil: Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z.  B. 
Maschinen angeschafft, können insgesamt neben der de-
gressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 25 % im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier 
Wirtschaftsjahren zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe 
von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. 
Ein Unternehmer kann also im ersten Jahr der Anschaffung 
– bei Anschaffung im Januar – bis zu 45 % als Betriebsaus-
gabe gewinnmindernd geltend machen. Er kann entscheiden, 
in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 
beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Von der Anhebung der Betriebsvermögensgrenzen bzw. Ge-
winngrenzen ist auch die Inanspruchnahme des Investitions-
abzugsbetrags betroffen. Er ermöglicht die Vorverlagerung 
von Abschreibungspotenzial in ein Wirtschaftsjahr vor An-
schaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsguts; er führt im 
Ergebnis zu einer Steuerstundung (siehe nachfolgend).

35.	Investitionsabzugsbetrag

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaf-
fen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen 
wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und 
Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Ge-
winngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag 
darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 
200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2011 
eine Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hier-
für kann er bereits für 2010 einen Investitionsabzugsbetrag 
in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in 
Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-
dernd auswirkt.

Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für 
die weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 
30.000 € vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzu-
rechnung auszugleichen. Schafft er nunmehr im Januar des 
Jahres 2011 die Maschine an, kann er zusätzlich eine Sonder-
abschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd 
ansetzen.

Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte 
Anschaffung/Herstellung und die später tatsächlich durchge-
führte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung 
des Investitionsabzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rück-
gängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden 
bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zins
aufwendungen. 

36. 	Investitionsabzugsbetrag auch für  
einen betrieblichen Pkw

Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u.  a. 
voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begüns-

tigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des 
Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich 
zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des 
Weiteren muss der Steuerpflichtige das begünstigte Wirt-
schaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden Unterla-
gen seiner Funktion nach benennen und die Höhe der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angeben.

Das Einkommensteuergesetz regelt nicht, wie die Absicht der 
ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblichen Nutzung 
zu belegen ist. Vom Gesetzgeber wird lediglich eine „Progno-
seentscheidung“ gefordert, ohne dass erkennbar ist, ob und 
wie diese Prognose darzulegen bzw. glaubhaft zu machen ist.

Für einen betrieblichen Pkw, der auch privat genutzt wer-
den soll, kann die Absicht der ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblichen Nutzung des Pkw dadurch dargelegt 
werden, dass der Steuerpflichtige geltend macht, den (aus-
reichenden) betrieblichen Nutzungsanteil mittels eines Fahr-
tenbuches zu dokumentieren. Dem steht nach dem Beschluss 
des Bundesfinanzhofs vom 26.11.2009 nicht entgegen, dass 
der Steuerpflichtige für ein im Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Investitionsabzugsbetrages vorhandenes Fahrzeug den 
privaten Nutzungsanteil unter Anwendung der sogenannten 
1-%-Regelung ermittelt.

37.	Geringwertige Wirtschaftsgüter – Neu­
regelung bei der AfA seit 1.1.2010

Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften mussten sogenann-
te geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die sie seit dem 
1.1.2008 mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
bis 150 € angeschafft oder hergestellt haben, sofort ab-
schreiben. Lag der Kaufpreis darüber, aber noch unter 1.000 €, 
mussten die Wirtschaftsgüter in einem Sammelposten zu-
sammengefasst und unabhängig von der Verbleibensdauer im 
Unternehmen über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig 
abgeschrieben werden. 

Nur noch die Bezieher von Überschusseinkünften (wie z. B. 
aus nicht selbstständiger Arbeit oder aus Vermietung und Ver-
pachtung) hatten die Möglichkeit, geringwertige Wirtschafts-
güter bis 410 € im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. 

Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz führt bei den Gewin-
neinkünften für Wirtschaftsgüter, die ab dem 1.1.2010 an-
geschafft oder hergestellt werden, eine Wahlmöglichkeit ein. 

Sofortabschreibung: Selbstständig nutzbare bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, können im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben werden. 
Wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, sind GWG, die 
den Betrag von 150 € übersteigen, in einem laufenden Ver-
zeichnis zu erfassen. Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu 
werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung ersichtlich 
sind. Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschrei-
bung der GWG unter 410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 
410 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen.

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG 
über 150 € und unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sam-
melposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie 
brauchen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenom-
men werden.  Neu ist, dass der Unternehmer auch Wirtschafts-
güter unter 150 € in den Sammelposten aufnehmen kann und 
nicht im Jahr der Anschaffung voll abschreiben muss.
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Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die 
Sofortabschreibung oder den Sammelposten für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheit-
lich ausgeübt werden kann. 

38.	Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Betriebsveran-
staltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 € 
(kein Bargeld!) einschließlich Umsatzsteuer je Veranstaltung 
und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. 

Bei Überschreiten der Freigrenze ist der gesamte Betrag dem 
Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozi-
alversicherungspflichtig. Die Zuwendungen können jedoch 
durch den Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert werden; 
dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 

39.	Geschenke an Geschäftsfreunde

Für die gute Zusammenarbeit bedanken sich am Jahresende 
Steuerpflichtige bei ihren Geschäftspartnern i. d. R. mit klei-
nen Geschenken. Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kun-
den, Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausgaben ab-
gezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Emp-
fänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. 

Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirt-
schaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkos-
ten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglich-
keit in vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht die Finanz-
verwaltung davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel han-
delt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Namen 
der Empfänger.

Der Schenker darf ferner Aufwendungen von bis zu 10.000 € 
im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 
30 % versteuern. Er hat den Empfänger von der Steuerüber-
nahme zu unterrichten. Von dieser Regelung sind dann auch 
Geschenke bis zu 35 € betroffen. 

Auch wenn der Wert des Geschenkes die 35-€-Grenze über-
steigt, kann der Steuerpflichtige den Wert pauschal besteuern 
– und zwar bis zur genannten Grenze von 10.000 € im Jahr. 
Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar!

40.	Geschenke an Arbeitnehmer

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer neben den übli-
chen Zuwendungen auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende 
überreichen, so kann er eine besondere Pauschalbesteuerung 
nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu ei-
ner Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber mit 30 % pauschal besteuert werden. Sie sind 
allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann 
die Aufwendungen (für seine Arbeitnehmer) als Betriebs-
ausgaben ansetzen.

41.	Bitte alle Steuerbescheide  
zur Prüfung einreichen

Es mehren sich Fälle, in denen Mandanten Steuerbescheide 
nicht rechtzeitig zur Prüfung überlassen, z. B. weil das Ergeb-
nis mit der bei der Zusendung der Steuererklärung gemachten 
Prognose übereinstimmt.

Leider wird dann meistens zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. 
bei der Bearbeitung der nächsten Steuererklärung, festge-
stellt, dass zwar das Ergebnis zutreffend ist, aber nicht alle 
hier angebrachten Vorbehalte, die nach der Abgabenordnung 
aufzunehmen wären, im Bescheid enthalten sind. Wir bitten 
Sie deshalb, alle Bescheide sofort nach Eingang zur Prüfung 
an uns weiterzuleiten. 

42. Verlängerung der Frist für die Abgabe 
von Anträgen auf Vorsteuer-Vergütung 
für das Kalenderjahr 2009

Der EU-Ministerrat hat am 14.10.2010 die Frist, bis zu der EU-
einheitlich Vorsteuer-Vergütungsanträge für das Kalenderjahr 
2009 eingereicht werden können, bis zum 31.3.2011 verlän-
gert. Eine entsprechende Umsetzung dieser Verlängerung 
durch Änderung der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung 
ist nicht mehr möglich.

Das Bundesfinanzministerium lässt es deshalb zu, dass im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer die Ver-
gütung von Vorsteuerbeträgen für das Kalenderjahr 2009 bis 
zum 31.3.2011 beantragen können.

Entsprechend kann ein im Inland ansässiger Unternehmer 
einen Antrag auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen in einem 
anderen EU-Mitgliedstaat für das Kalenderjahr 2009 dem 
Bundeszentralamt für Steuern bis zum 31.3.2011 übermitteln.


